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Präsidium 
des Nationalrates 

Österreich ische 
Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation 

Dr. Kar1 Renner-Ri ng 3 . . , . 

1017 Wi en A-1200 Wien, Bnglttenauerlände 42 
._.�_ ._ _Telefon: (0222) 33 61 01 ���rifft_.�:.�z.��J� �{f Postscheckkonto 1002.100 

Oatumt sc�e9�nAUG.1919 $;e; Z;i�7 
S tel . 1989-08-28 
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Entwurf eine� Bundesgesetzes mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

Sehr geehrtes Präsidium! 

In der Anlage übermitteln wir Ihnen 2 5  Exemplare der Stellung­
nahme der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabili­
tation zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familien­
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird und ersuchen freund­
lich um Unterstützung unserer Anliegen. 

Mit bestem Dank und 

vorzüglicher Hochachtung 

(Dip1.Soz.A 
'
�L:'\..Heinri h Schmid) 

J
äS i dent 

Anlage 
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S T E L  L U N G N A H  M E 

DER ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT 

FÜR REHABILITATION (ÖAR) 

ZUM ENTWURF EINES BUNDESGESETZES, MIT DEM DAS 

FAMILIENLASTENAUSGLEICHSGESETZ 1967 GEÄNDERT WIRD 

Oie Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
( ÖAR) beehrt sich, zum vorliegenden Gesetzesentwurf wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1.1. Wir begrüßen das Anheben der Familienbeihilfe um 
ÖS 100,-- aufgrund der Steigerung der Lebenshaltungs­
kosten; stellen aber zur Diskussion, ob es nicht sinnvoll 
wäre, eine dem jeweiligen Jahresindex entsprechende auto­
matische Steigerung zu beschließen. 

1.2. Wir glauben nicht, daß eine zusätzliche Steigerung der 
F ami 1 i enbei hi 1 fe für das zwei te und ei ne wei tere ab dem 
dritten Kind das angestrebte Ziel, kinderreiche Familien 
vor Armut zu schützen, erreichen wird. Der hiedurch 
erfolgende Zuwachs für eine Drei-Kinder-Familie beträgt 
monatlich ÖS 3 00,--, das sind ÖS 50,-- pro Familienmit-
glied. 

Wir sind der Meinung, daß die Kosten für Kinder und damit 
die finanzielle Belastung der Familie nicht linear mit 
der Kinderanzahl, sondern mit der Eingliederung der Kin­
der in die Öffentlichkeit, das heißt mit dem Schulein­
tritt, spürbar wächst. Es erscheint uns daher sinnvoller, 
die Familienbeihilfe für alle Kinder mit dem 6. und dem 
10. Lebensjahr zu erhöhen. Hiedurch könnten die tatsäch­
lichen Mehrkosten eher aufgefangen werden. 
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2. 1. Wi r begrüßen es, daß nunmehr auch Kinder, die k ei ne 
öffentlichen Schulen besuchen, in die Schulbuchak tion 
einbezogen wurden. 

Hiezu wollen wir festhalten, daß schwerbehinderte, insbe­
sondere sinnesbehinderte Kinder zur Erarbeitung des Lehr­
stoffes k ostenaufwendige Hilfsmittel benötigen. 

Auf Beistellung dieser Lernbehelfe soll ein Rechtsan­
spruch, gleich der Beistellung von Schulbüchern, be-
stehen. 

Wir halten es für unwürdig und ineffizient, wenn Eltern 
schwerstbehinderter Kinder den mühseligen und oft die 
Ausbildung der Kinder verzögernden Weg der Antragstellung 

bei der Sozialhilfe, Sozialversicherung, beim National­
fonds, beim Ausgleichstaxfonds und sonstigen Hilfsorga­
nisationen gehen müssen, um ihrem behinderten Kind eine 
optimale Ausbildung zu sichern. 

Wien, 1989- 06-28 
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